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1. Allgemeine Bestimmungen, Auftragsannahme, Teillieferungen,
    Rückgaberecht

(1) Es gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers/Lieferers gelten nur insoweit, als
FG-ELEKTRONIK GmbH  ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
(2) Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte zwischen den
Vertragsparteien.
(3) Die Darstellungen der in unseren Katalogen, unseren Listen und unserer
Homepage  aufgeführten Produkte und Leistungen stellen kein bindendes Angebot
dar; Zwischenverkauf, Druckfehler, technische Änderungen und Irrtum sind vorbe-
halten. Mit erscheinen neuer Kataloge und Listen verlieren alle vorhergehenden ihre
Gültigkeit.
(4) Die in den einzelnen Leistungsbeschreibungen festgelegten Beschaffenheiten
legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest.
Insbesondere enthalten öffentliche Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers,
deren Gehilfen oder Dritter (z.B. Darstellungen von Produkteigenschaften in der
Öffentlichkeit) keine diese Leistungsbeschreibung ergänzenden oder verändernden
Beschreibungen des Liefergegenstandes.
(5) Aufgrund der kurzen Produktzyklen bei ergänzenden Artikeln (z.B. Akkus usw.)
wird gegebenenfalls das Nachfolgemodul oder ein qualitativ gleichwertiger Artikel
angeboten bzw. geliefert.
(6) Der Verkäufer übernimmt kein Beschaffungsrisiko. Er ist berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten, soweit er trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden
Einkaufsvertrages seinerseits den Liefergegenstand nicht erhält; die Verantwortlich-
keit des Verkäufers für Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Der Verkäufer
wird den Käufer unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefer-
gegenstandes informieren und, wenn er zurücktreten will, das Rücktrittsrecht
unverzüglich ausüben; der Verkäufer wird dem Käufer im Falle des Rücktritts die
entsprechende Gegenleistung unverzüglich erstatten.
(7) Aufträge können in jeder Form erteilt werden. Vertragsgegenstand wird der durch
FG-ELEKTRONIK GmbH bestätigte Artikel. Bestellungen für kundenspezifische
Ausführungen müssen in Abweichung zu Satz 1  schriftlich erfolgen; diese können
weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.
(8) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind.
(9) Kosten für Verpackung/Versand trägt der Käufer.

2. Preise, Zahlungs-, Lieferungsbedingungen, Mindestbestellwert und
    Aufrechnung

(1) Unser Angebot ist freibleibend. Alle angegebenen Preise sind Nettopreise in
EURO zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
(2) Es gelten folgende Zahlungsbedingungen:

a) Die Kaufpreiszahlung ist in vollem Umfang bei Lieferung/Abnahme fällig.
b) Soweit nichts anderes vereinbart, sind Lieferungen und Leistungen innerhalb

von 14 Tagen  mit 2% Skonto oder 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden
Abzug  zahlbar. Bei Vorrausrechnung können 3 % Skonto in Abzug gebracht
werden. Bei Bankeinzug gewähren wir 3 % Skonto.

c) FG-ELEKTRONIK GmbH behält sich das Recht vor, gegen Vorauskasse zu
liefern.

d) Dienstleistungen (Reparaturen, Entwicklungen usw.) sind sofort rein netto
fällig.

Der Käufer kommt ohne weitere Erklärungen des Verkäufers sofort nach dem
Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im Falle des Vorhandenseins
von Mängeln steht dem Käufer ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit dies nicht
im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der
Nacherfüllung (insbesondere einer Mangelbeseitigung) steht.
(3) Die Lieferung erfolgt ab Werk, ausschließlich Verpackung.
Der Käufer trägt die Kosten der Versendung ab dem Ort der Niederlassung des
Verkäufers.
(4) Der Mindestbestellwert beträgt 25,00 EUR Warenwert netto.
(5) Der Käufer kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind.
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Zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern

3. Entgegennahme

Der Käufer darf die Entgegennahme von Lieferungen nicht wegen unerheblicher
Mängel verweigern.

4. Gefahrübergang

Die Gefahr geht, auch bei frachtfreier Lieferung, wie folgt auf den Käufer über:
a) bei Lieferungen, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden sind.

Auf Wunsch  und Kosten des Käufers werden Lieferungen vom Lieferer gegen
die übliche Transportrisiken versichert.

b) wenn der Versand aus vom Käufer zu vertretenden Gründen verzögert wird oder
der Käufer aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt.

5. Eigentumsvorbehalt

(1) Der Liefergegenstand bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur Erfüllung sämtlicher
ihm gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche.
(2) Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen,
steht dem Verkäufer Miteigentum an der Neuware in Höhe des Anteils zu, der sich
aus dem Verhältnis des Wertes des verarbeiteten Liefergegenstandes zum Wert der
übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung ergibt. Sofern der Käufer
Alleineigentum an der Neuware erwirbt, sind sich Verkäufer und Käufer darüber einig,
dass der Käufer dem Verkäufer Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des
Wertes des verarbeiteten Liefergegenstandes zu der übrigen verarbeiteten Ware
zum Zeitpunkt der Verarbeitung einräumt.
(3) Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der
Käufer hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer
mit allen Nebenrechten sicherungshalber an den Verkäufer ab, ohne dass es noch
weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich etwaiger
Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem vom
Verkäufer in Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der dem
Verkäufer abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen.
(4) Verbindet der Käufer den Liefergegenstand oder die Neuware mit Grundstücken,
Gebäuden oder beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer
Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung
zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des
Wertes des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu den übrigen verbundenen
Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Verkäufer ab.
(5) Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der in diesem Eigentumsvorbehalt
abgetretenen Forderungen befugt. Der Käufer wird auf die abgetretenen Forderungen
geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an den
Verkäufer weiterleiten. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei
Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens,
Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder
drohende Zahlungsunfähigkeit des Käufers, ist der Verkäufer berechtigt, die
Einziehungsbefugnis des Käufers zu widerrufen. Außerdem kann der Verkäufer nach
vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungs-
abtretung offen legen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung
der Sicherungsabtretung durch den Käufer gegenüber dem Kunden verlangen.
(6) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Käufer dem
Verkäufer die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen
Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
(7) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfän-
dung oder Sicherungsübereignung untersagt. Die Weiterveräußerung ist nur Wieder-
verkäufern im ordentlichen Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen gestattet,
dass die Zahlung des Gegenwertes des Liefergegenstandes an den Käufer erfolgt.
Der Käufer hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung
der Abnehmer Eigentum erwirbt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen
Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu
benachrichtigen.
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(8) Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die dem Verkäufer zustehen,
die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, wird der Verkäufer
auf Wunsch des Käufers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
Dem Verkäufer steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungs-
rechten zu.
(9) Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der
Verkäufer auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes
bzw. der Neuware zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten; der Käufer ist
zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes/der
Neuware liegt keine Rücktrittserklärung des Verkäufers, es sei denn, dies wird
ausdrücklich erklärt.

6. Ausschluss geringfügiger Mängel, Sachmängel , Reklamationsfrist,
    Haftungsausschluss

(1) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der
vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der
Brauchbarkeit
(2) Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung / Neuleistung steht
in jedem Fall dem Verkäufer zu. Schlägt die Nacherfüllung nach dem erfolglosen
zweiten Versuch fehl, so steht dem Käufer das Recht zu, zu mindern oder – wenn
nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist – nach seiner Wahl vom
Vertrag zurückzutreten. Die Anwendung des § 478 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch
des Unternehmers) bleibt unberührt.
(3) Der Verkäufer hat Sachmängel der Lieferung, welche er von Dritten bezieht und
unverändert an den Besteller weiterliefert, nicht zu vertreten; die Verantwortlichkeit
bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt.
(4) Der Käufer ist verpflichtet, offensichtliche Sach- und Rechtsmängel innerhalb
von 7  Tagen nach Erhalt der Ware dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen; es genügt
die Absendung der Anzeige innerhalb der Frist.  Die Geräte müssen sorgfältig
verpackt sein;  die Sendung ist frei zu machen und  eine Rechnungskopie und ein
kurzes Begleitschreiben mit Angabe über den Grund der Rücksendung beizulegen.
Eingebaute Teile können nur zur Reparatur, nicht aber zum Umtausch eingesandt
werden. Darüber hinausgehende Schadensersatzforderungen sind ausgeschlossen.
Wir behalten uns vor, bei sehr aufwändigen Kostenvoranschlägen, bei denen es nicht
zur empfohlenen Reparatur kommt, je nach Aufwand unsere Kosten in Rechnung
zu stellen.
(5) Der Verkäufer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des
Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Verkäufer nur nach dem Produkthaftungs-
gesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder
wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht
zugleich ein anderer der in Satz 1 oder 2 dieses Absatzes aufgeführten Ausnahmefälle
vorliegt. Die Haftung des Verkäufers ist auch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein
anderer der in Satz 2 dieses Absatzes aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.
(6) Die Haftung für Schäden durch den Liefergegenstand an Rechtsgütern des
Auftraggebers, z.B. Schäden an anderen Sachen, ist jedoch ganz ausgeschlossen.
Dies gilt nicht, soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit gehaftet wird.
(7) Die Regelungen der vorstehenden Abs. 5 und 6 erstrecken sich auf den
Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung,  gleich
aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von
Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch
für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen.
Die Haftung für Verzug bestimmt sich jedoch nach Ziffer 7 (2), die Haftung für
Unmöglichkeit nach Ziffer 7 (3).
(8) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden
Regelungen nicht verbunden.

7. Fristen für Lieferungen, Haftung bei Verzug und Unmöglichkeit, Rücktritt

(1) Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg,
Aufruhr, oder auf ähnliche Ereignisse, z.B. Streik oder Aussperrung, zurückzuführen,
verlängern sich die Fristen angemessen.
(2) Der Verkäufer haftet bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder
der groben Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung des Verkäufers ist in
Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden begrenzt. Außerhalb der Fälle des Satzes 1 wird die Haftung des Verkäufers
wegen Verzögerung der Leistung für den Schadensersatz neben der Leistung auf
insgesamt 5 % und für den Schadensersatz statt der Leistung auf insgesamt 10 %
des Wertes der Lieferung/Leistung begrenzt; weitergehende Ansprüche des Käufers
sind – auch nach Ablauf einer dem Verkäufer etwa gesetzten Frist zur Leistung –
ausgeschlossen. Die vorstehenden Begrenzungen gelten nicht bei Haftung wegen
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Eine Änderung der
Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden. Die vorstehenden Regelungen gelten auch für den Anspruch auf Ersatz
vergeblicher Aufwendungen.

(3) Der Verkäufer haftet bei Unmöglichkeit der Lieferung/Leistung in Fällen des
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Verkäufers oder eines Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung des Verkäu-
fers ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Außerhalb der Fälle des Satzes 1 wird die Haftung
des Verkäufers wegen Unmöglichkeit auf Schadensersatz und auf Ersatz vergeb-
licher Aufwendungen auf insgesamt 10 % des Wertes der Lieferung begrenzt.
Weitergehende Ansprüche des Käufers wegen Unmöglichkeit der Lieferung sind
ausgeschlossen. Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht, soweit wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Das Recht
des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. Eine Änderung der
Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden.
(4) Der Käufer kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur
zurücktreten, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Der Käufer
hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen Frist nach Auffor-
derung des Verkäufers zu erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag
zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. Im Falle von Mängeln verbleibt es jedoch
bei den gesetzlichen Bestimmungen.
(5) Wird der Versand der Lieferungen auf Wunsch des Käufers um mehr als zwei
Wochen nach dem vereinbarten Liefertermin oder, wenn kein genauer Liefertermin
vereinbart war, nach der Anzeige der Versandbereitschaft des Verkäufers verzögert,
kann der Verkäufer pauschal für jeden Monat (ggf. zeitanteilig) ein Lagergeld in Höhe
von 0,5% des Preises des Liefergegenstandes, höchstens jedoch 5% berechnen.
Dem Käufer ist der Nachweis gestattet, dass dem Verkäufer kein Schaden oder ein
wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. Dem Verkäufer ist der Nachweis
gestattet, dass ein höherer Schaden entstanden ist.

8. Verjährung von Schadensersatzansprüchen

(1) Soweit eine  reparierte Sache Liefergegenstand ist, beträgt die Verjährungsfrist
für Schadensersatzansprüche wegen Mängeln – gleich aus welchem Rechtsgrund
– sechs Monate, für sonstige Ansprüche und Rechte wegen Mängeln ein Jahr. Soweit
ein neue oder neu herzustellende Sache Liefergegenstand ist, beträgt die Verjäh-
rungsfrist für Schadensersatzansprüche wegen Mängeln – gleich aus welchem
Rechtsgrund – ein Jahr.
(2) Die für Schadensersatzansprüche nach Abs. 1 geltenden Verjährungsfristen
gelten auch für sonstige Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer, unabhän-
gig von deren Rechtsgrundlage. Sie gelten auch, soweit die Ansprüche mit einem
Mangel nicht im Zusammenhang stehen.
(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten mit folgender Maßgabe:

a) Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei
arglistigem Verschweigen eines Mangels.

b) Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche des Weiteren
nicht in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob
fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei schuldhafter Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten.

(4) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Schadensersatzansprüchen mit der
Ablieferung.
(5) Soweit in dieser Bestimmung von Schadensersatzansprüchen gesprochen wird,
werden auch Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen erfasst.
(6) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen
Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und
den Neubeginn von Fristen unberührt.
(7) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden
Regelungen nicht verbunden.

9. Gewährleistung

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monat ab Versand der Ware.
(2) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum.
(3) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt,
Änderungen an den Produkten vorgenommen oder Teile ausgewechselt, die nicht der
Originalspezifikation entsprechen, entfällt jede Gewährleistung.

10. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Käufer Kaufmann ist, bei allen aus dem
Vertragsverhältnis sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz der FG-ELEKTRONK
GmbH.
Für die Rechtsbeziehungen der Parteien gilt deutsches Recht ohne die Verweisungs-
normen des Internationalen Privatrechts und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

11. Verbindlichkeit des Vertrages

Etwaig getroffene mündliche Nebenabreden sind unwirksam.


